
 

                                                         

Golfclub Maria Theresia Haag/H. 

„Lochwettspiel 2026“ 
 
 

 

NEU ab 2026: 
Das „Lochwettspiel“ wird als Double-Elimination-Turnier gespielt! 
 
Es ist ein Wettbewerbsformat, bei dem ein Teilnehmer IN DER HAUPRUNDE, erst nach zwei 

Niederlagen ausscheidet. 

Es gibt einen Gewinner- (Winners) und einen Verlierer-Bracket (Losers).  
Verlierer der ersten Runde erhalten eine zweite Chance im Verlierer-Bracket, was das Turnier fairer macht,  

aber die Anzahl der Spiele im Vergleich zu Single-Elimination erhöht. 
 

 Verliert ein Spieler in der Vorrunde (64 Raster) ist er leider ausgeschieden. 
 

Spielmodus:   Lochwettspiel mit ¾ Vorgabe.  
 

Wertung: Es wird Lochweise gezählt. Die Spielvorgabe beträgt 75% der Differenz zwischen dem 

Course Handicap der beiden Spieler. Hat z.B. Spieler A Course Handicap 12 und Spieler B  
Course Handicap 28, beträgt die Differenz 16 Schläge, 75% davon sind 12. 
  
Bei gleichem Score wird das Loch geteilt, eine 0 wird eingetragen. 

Das Loch wird von dem Spieler gewonnen, der die wenigsten Nettoschläge benötigt hat.  

Bei einem verlorenen Loch trägt der jeweilige Spieler ein (-) in die Scorekarte ein. Das 
Match gewinnt jener Spieler, der mit einer größeren Anzahl von Löchern führt, als noch zu 

spielen ist. Bei Gleichstand nach 18-Loch wird der Spieler im Sudden Death ermittelt, das 
heißt, wer das nächste Loch gewinnt, ist Sieger(in). 
 

Teilnehmer:  Teilnahmeberechtigt sind Amateure, die Mitglieder des Golfclub Maria Theresia Haag/H. 

sind und über eine WHI von 45 verfügen. Damen und Herren spielen in einem Bewerb. 
  

Regeln:  Es wird nach den Regeln des R. & A. Golf Club of St. Andrews, den Wettspielbedingungen 

des ÖGV (Österreichischen Golfverband) und den Platzregeln des Golfclub Maria Theresia 
Haag/H gespielt. 

 

Abschläge: Herren: Gelb bis WHI 26,4 Blau ab WHI 26,5  Damen: Rot 
 

Start: Nach Auslosung innerhalb der vorgegebenen Zeiteinteilung. 

Bei Nichtantritt eines Spielers innerhalb des vorgegebenen Zeitplanes bzw. nach 
Festlegung eines Termins durch die Spielleitung erfolgt eine Disqualifikation des 
nichtangetretenen Spielers. 

 

ZEITPLAN: 
 

Vorrunde: Montag, 18. Mai 2026 
 

Hauptrunden: 
 

1. Runde: Montag, 15. Juni  

2. Runde: Montag, 13. Juli  
3. Runde: Montag, 10. August 

4. Runde: Montag, 14. September 
Finale bis Samstag, 03. Oktober  
 

 

Nennschluss: DONNERSTAG, 09. April 2026 Auslosung: Freitag, 10. April 2026 
 

Nenngeld: Ein Nenngeld von € 12,- ist bitte vor dem ersten Spiel im Sekretariat  
zu bezahlen. 



 

  

Vorgabewirksam: Nein 
 

Siegerehrung: Samstag, 03. Oktober 2026 beim „Turnier der Champions“ 
 

Wettspielleitung: Matthew Webb, Franz Kallinger, Josef Baldinger 
 

 

Die Wettspielleitung behält sich das Recht vor, Ausschreibungspunkte zu verändern. 
 

 
Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung Österreich: 

I. 

Durch Ihre Teilnahme an diesem Wettspiel erklären Sie sich mit den für den Golfsport erlassenen 
Wettspielbedingungen durch den Europ. Golf-Verband, den Österr. Golf-Verband, des Golf-Landesverbandes, des 

R&A St. Andrews und des jeweiligen Austragungsclubs ausdrücklich einverstanden (DSVGO Art.22 Abs.1 und 4.) 
 

II. Durch Ihre Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen sowie vereins-/golfspezifischen Daten, Fotos und 
Videos zum Zwecke der Wettspielorganisation, Kommunikation über Veranstaltungen, Veröffentlichungen auf der 

Club Homepage, Facebook, Clubzeitung Fore und sonstigen Leistungen des Vereins, des Österr. Golf-Verbands und 

unserer Partner verwendet werden können. 
 

III. 
Durch Ihre Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten sowie vereins-/golfspezifische Daten zum 

Zwecke der Wettspielorganisation an von uns ermächtigte Dritte in Drittländern weitergegeben und durch diese 

verarbeitet werden können. Die Übermittlung erfolgt auf Grundlage internationaler Regulativen und 
Vereinbarungen im Golfsport (z.B. ausländischen Turniernennungen, Wettspielergebnissen, u.Ä.) bzw. von z.B. 

notwendiger weitergaben vom WHI usw. sowie gem. Angemessenheitsbeschluss nach DSGVO Art. 4. 
 

 


